
 

Lesefassung  

Satzung über die Erhebung von Parkgebühren in der Lutherstadt Eisleben  
(Parkgebührensatzung) in der Fassung der 2. Änderung 

 
Auf der Grundlage der §§ 5, 8, 45 (2) und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur 

Änderung des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt und des Kommunalverfassungs-

gesetzes vom 21. April 2023 (GVBl. LSA S. 2009, 2014) i. V. m. §§ 2, 4, 5, 13 des Kommunalabgabe-

gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 

Dezember 1996 zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712) i. V. m. 

§ 6a Absatz 6 S. 2 und 3, Absatz 7 des Straßenverkehrsgesetzes vom 05. März 2003 (BGBl. I S. 310, 

919) zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) und § 1 der Verordnung 

über Parkgebühren des Landes Sachsen-Anhalt (ParkGVO) vom 4. August 1992 (GVBl. LSA 1992, 645) 

zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. April. 2023 (GVBl. LSA S. 222) hat der Stadtrat der 

Lutherstadt Eisleben in seiner Sitzung am 10.10.2023 die nachstehende 2. Änderungssatzung der 

Satzung über die Erhebung von Parkgebühren in der Lutherstadt Eisleben beschlossen. 

 

§ 1 Geltungsbereich / Gebührenpflicht 

Die Parkgebührensatzung gilt, soweit das Parken nur während der Geltungsdauer der 

Gebührenpflicht eines Parkscheinautomaten zulässig ist, für alle als gebührenpflichtig 

gekennzeichneten städtischen Parkräume mit oder ohne Begrenzung der Parkzeit in der Lutherstadt 

Eisleben. Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn der Nutzung des gebührenpflichtigen Parkplatzes.  

 

§ 2 Benutzung und Parkzeit 

Geparkt werden darf auf gebührenpflichtigen Parkplätzen an Parkscheinautomaten nur mit einem 
gültigen Parkschein, der am oder im Fahrzeug von außen gut lesbar angebracht sein muss, für die 

Dauer der zulässigen Parkzeit. Die Nutzung eines Parkscheinautomaten ist nicht erforderlich, soweit 

die Entrichtung der Parkgebühren und die Überwachung der Parkzeit auch durch elektronische 

Einrichtungen oder Vorrichtungen, insbesondere Taschenparkuhren oder Mobiltelefone, 

sichergestellt werden kann.  

Ist der Parkscheinautomat nicht funktionsfähig, so darf nur bis zur angegebenen Höchstparkdauer 

geparkt werden. In diesem Fall ist die Parkscheibe zu verwenden.  

 

§ 3 Parkzonen und Gebühren 

Die gebührenpflichtigen Parkplätze werden in folgende Parkzonen eingeteilt: 

Parkzone I (im Zentrum)  

gebührenpflichtige Parkzeit Montag – Freitag von 8.00 – 17.00 Uhr für max. 4 Stunden:  

Andreaskirchplatz, Markt, Schloßplatz, Seminarstraße, Petristraße, Freistraße, Plan, 

Karl-Rühlemann-Platz 

Parkzone II (außerhalb des Zentrums)  

gebührenpflichtige Parkzeit Montag – Freitag von 8.00 – 17.00 Uhr für max. 9 Stunden: 

Lindenallee, Poststraße, Klosterplatz, Klosterstraße, Hohetorstraße, Bahnhofstraße, Friedensstraße, 

Landwehr 



 

Für die vorgenannten gebührenpflichtigen Parkplätze werden folgende Gebühren erhoben: 

Parkzone I mind. 12 min. = 0,40 € weiter im 12 Minutentakt zu je 0,40 € 

     = Gesamtparkdauer max. 4 h = 8,00 € 

Parkzone II mind. 60 min. = 1,00 € weiter im 30 Minutentakt zu je 1,00 € 

     = Gesamtparkdauer max. 9 h Tagesticket = 8,00 € 

 

§ 4 Inkrafttreten 

Die 2. Änderung der Satzung zur Erhebung von Parkgebühren der Lutherstadt Eisleben tritt am Tag 

nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Lutherstadt Eisleben, den 16.10.2023 

 

gez. Carsten Staub      Siegel 

Bürgermeister 

 

 

 

Bekanntmachungen im Amtsblatt der Lutherstadt Eisleben: 

Neufassung im Amtsblatt Nr.  01/2013 am 30.01.2013 

1. Änderung im Amtsblatt Nr. 04/2019 am 27.04.2019 

2. Änderung im Amtsblatt Nr. 10/2023 am 25.10.2023 

 

 


